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Als Dachverband von 114 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen sowie von 14 Landesarbeitsgemeinschaften  begrüßt es die BAG SELBSTHILFE sehr, dass sich es sich das Bundesministerium für Gesundheit zum  Anliegen gemacht hat, die Hygiene bei der medizinischen Leistungserbringung zu verbessern und so Patientinnen und Patienten vor entsprechenden Infektionen zu schützen bzw. ihrer Infektion wirksam zu begegnen. Trotz guter Ergebnisse und Erkenntnislagen in Modellprojekten wie etwa dem Münsteraner Projekt „Gemeinsam gegen MRSA“ ist die Krankenhaushygiene und die Hygiene im ambulanten Bereich an vielen Orten noch unzureichend. Dies hat gerade für chronisch kranke und behinderte Menschen in mehrfacher Hinsicht gravierende Konsequenzen. Zum einen stellen sie wegen ihrer Vorerkrankungen eine besonders vulnerable Gruppe dar und sind daher überproportional häufig von diesen Infektionen betroffen. Zum anderen sind bei Ihnen aber auch die Folgen – aufgrund ihrer chronischen Erkrankung - zumeist gravierender. Darüber hinaus erleben chronisch kranke und behinderte Menschen, die von MRSA befallen sind, häufig leider auch die diskriminierenden Verhaltensweisen von Ärzten oder Fachpersonal, denen die Kenntnisse für einen fachgerechten Umgang mit der Erkrankung fehlen. So werden Patientinnen und Patienten bei Krankentransporten nicht oder nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mitgenommen, finden keine Ärzte vor Ort und werden in Alten- und Pflegeheimen in übertriebenem Maße sozial isoliert. Dies führt zu einer erheblichen Stigmatisierung sowie einer psychischen Belastung der betroffenen Patientinnen und Patienten und gefährdet zudem ihre Heilungschancen erheblich.

Im Gemeinsamen Bundesausschuss hat daher die Patientenvertretung im Unterausschuss Qualitätssicherung durch ihren Antrag erreicht, dass die Qualitätssicherung bzgl. der nosokomialen Infektionen priorisiert vom Institut nach § 137a SGB V durchgeführt wird. 

Die BAG SELBSTHILFE sieht daher den Gesetzesentwurf auch als Unterstützung der Position der Patientenvertretung, dass qualitätssichernde Maßnahmen in diesem Bereich von höchster Dringlichkeit sind. Gleichzeitig hofft die BAG SELBSTHILFE, dass sich die Abarbeitung des laufenden Antrags durch das Institut nach § 137a 
SGB V nicht unter Verweis auf das laufende Gesetzgebungsverfahren verzögert. Die Vorgabe konkreter Bearbeitungsfristen wäre daher wünschenswert.

Insgesamt begreift die BAG SELBSTHILFE die Sicherung der Hygiene im ambulanten und stationären Bereich nicht als alleinige Aufgabe der Gesetzlichen Krankenkassen, sondern ist der Auffassung, dass hier gesamtgesellschaftlich finanzielle Verantwortung übernommen werden sollte. Aus diesem Grunde sollten – wie bereits in den im Entwurf enthaltenen Regelungen zur Qualitätssicherung im Pflegebereich – auch die Privaten Krankenkassen zur Finanzierung dieser Maßnahmen bzw. zur Finanzierung der Festlegung der Maßgaben für die Qualitätssicherung im Gemeinsamen Bundesausschuss entsprechend ihres Anteils ihrer Mitglieder zur Finanzierung herangezogen werden. Dies entspricht der Entwicklung im Arzneimittelbereich: Auch hier wird die PKV an der schnellen Nutzenbewertung beteiligt und zur entsprechenden Finanzierung herangezogen.

Zur Verhütung einer Ausbreitung von nosokomialen Infektionen sollte zudem aus Sicht der BAG SELBSTHILFE bei Vorliegen bestimmter Risikomerkmale auf MRSA- Infektion untersucht und sichergestellt werden, die entsprechenden Kosten übernommen werden. Die entsprechende Initiative des Bundesrates wird insoweit ausdrücklich unterstützt. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sollte jedoch darüber hinaus gesetzlich sichergestellt werden, dass die gesetzlichen Krankenkassen die jeweiligen Sanierungsmaßnahmen übernehmen; derzeit müssen die Patienten in vielen Fällen die Kosten für bestimmte Sanierungsmaßnahmen selbst bezahlen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat nicht in allen Fällen die Befugnis, die Krankenkassen zur Übernahme der Kosten zu verpflichten; viele Mittel zur Dekolonisation gelten als Medizinprodukte bzw. Kosmetika und sind deswegen nicht verschreibungsfähig. Hier ist aus Sicht der BAG SELBSTHILFE der Gesetzgeber gefragt; es sollte normiert werden, dass sämtliche Mittel zur Dekolonisation verschreibungsfähig sind. 
Darüber hinaus nimmt die BAG SELBSTHILFE zu den einzelnen Bestimmungen wie folgt Stellung:

1.) Meldung an das Robert Koch- Institut (§ 11 InfSchG)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es zwar, dass das gehäufte Auftreten von nosokomialen Infektionen an das Robert Koch Institut zu melden ist, um so einerseits eine Beratung durch das RKI sicherzustellen und andererseits Warnungen bei einem Übergreifen der Infektionen geben zu können. Gleichzeitig hält sie diese Meldepflicht für nicht weitreichend genug: So ist es einerseits zur Disposition des zuständigen Gesundheitsamt gestellt, ab wann es von einem „gehäuften“ Auftreten ausgeht. Dadurch kann es zu verspäteten Meldungen kommen. Zum anderen kann bei einem entsprechenden räumlichen Zuschnitt der Gesundheitsämter ein gehäuftes Auftreten übersehen werden. Insofern wäre es aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sinnvoll, eine generelle Meldepflicht für nosokomiale Infektionen an  die Gesundheitsämter gesetzlich zu verankern. 

2.) Einrichtung von Kommissionen beim Robert Koch Institut und Patientenbeteiligung (§ 23 Abs. 1 und 2 InfSchG)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es, dass an zentraler Stelle fachliche Standards für Krankenhaushygiene und Therapiestandards entwickelt und weiterentwickelt werden. Aus Sicht von Patientinnen und Patienten ist eine möglichst einheitliche und auf dem neusten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis erfolgende Krankenhaushygiene grundlegend wichtig. 

Nachdem insofern ein hohes Interesse der chronisch kranken und behinderten Patientinnen und Patienten an der Sicherstellung einer umfassenden Krankenhaushygiene besteht und durch den Antrag im Gemeinsamen Bundesausschuss auch dokumentiert wurde, wird angeregt, die nach § 140 f, g SGB V maßgeblichen Patientenorganisationen an den Kommissionen zu beteiligen. Gerade Patientenorganisationen verfügen in diesem Bereich einerseits über eine wichtige Sensorfunktion und halten andererseits auch Lösungsstrategien in der Bewältigung praktischer Probleme vor.

3.)  Klare Regelung des Infektionsschutzes für Praxen (§ 23 Abs. 6 InfSchG)

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist nicht plausibel, weswegen Praxen und Einrichtungen i.S. des § 23 Absatz 5 unterschieden wird. Gerade zum Schutz von Patientinnen und Patienten, die bspw. mit Immunsuppressiva behandelt werden, ist es notwendig, dass auch für Praxen klare Maßgaben zur Verhütung, Erkennung, Erfassung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen zu regeln. Die nun in § 23 Absatz 6 vorgesehene einfache infektionshygienische Überwachung durch die Gesundheitsämter ist hier nicht ausreichend.

4.) Maßgaben zur Verhütung, Erkennung, Erfassung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen 
(§ 23 Abs. 8 InfSchG)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es ausdrücklich, dass – entsprechend dem Wunsch der Länder in der 26. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden – nach dem vorliegenden Gesetzentwurf einheitliche Vorgaben entwickelt werden sollen. Zielführend wäre aus Sicht der BAG SELBSTHILFE allerdings direkt eine Rechtsverordnung des Bundes.

Inhaltlich sieht die BAG SELBSTHILFE an folgenden Stellen des Gesetzentwurfes noch Ergänzungsbedarf:

Bzgl. Nummer 4 wird zunächst angeregt, die Aufgaben und Anforderungen an die Fort- und Weiterbildung der Hygienefachkräfte zu regeln. Die Erfahrungen im Modellprojekt in Münster haben gezeigt, dass eine grundlegende Ursache für MRSA- Infektion der zu sorglose und häufige Einsatz von Antibiotika ist. Durch eine Sensibilisierung der Ärzte mit Hilfe von Fortbildungen ließ sich das Verschreibungsverhalten ändern. Auch wenn die Frage der Verschreibung von Antibiotika nicht Aufgabe der in Nr. 4 genannten Personenkreise ist, so erscheint es sinnvoll, gerade diese Kräfte – neben den Ärzten - hier zu sensibilisieren.

Noch wichtiger erscheint es jedoch, die Selbstverwaltung zu verpflichten, die Grundsätze zur Verordnung der Antibiotika als Fortbildung in der Berufsordnung der Ärzte zu verankern. Nach Auffassung der BAG SELBSTHILFE wäre ein solcher Eingriff in die Selbstverwaltung zulässig, da der Selbstverwaltung über den Hygieneschutz eine staatliche Aufgabe übertragen würde.

Ferner sieht die BAG SELBSTHILFE in Nr. 11 die Aufgabe einer Vernetzung der Leistungserbringer bei MRSA Befall nicht ausreichend gesetzlich verankert. Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt in Münster haben gezeigt, dass sich hier über Qualitätszirkel, sektorenübergreifendes Fallmanagement und entsprechende Rückkoppelungsmechanismen erhebliche Erfolge erzielen ließen.

Dies gelang aber auch deswegen, weil sämtliche Leistungserbringer in die Vernetzung einbezogen waren. Gerade bei multimorbiden Patientinnen und Patienten, die von MRSA befallen sind und die gleichzeitig Reha-Maßnahmen benötigen, bietet sich zum Beispiel die mobile Rehabilitation als Hilfe an. Hier haben die Erfahrungen in Münster gezeigt, dass es sowohl möglich ist, die Hygienestandards sicherzustellen als auch eine diskriminierungsfreie Art und Weise sicherzustellen.

5.) Vereinbarung einer Vergütungsregelung (§ 87 SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt es sehr, dass die Bundesregierung plant, den Vertragspartnern nach § 87 SGB V aufzulegen, bis zum 31. Oktober 2011 eine Vergütungsvereinbarung zu treffen.

Unter anderem deswegen sind in der Vergangenheit Patienten in Praxen abgelehnt worden, da der Arzt einerseits das Risiko einer Infektion anderer Patienten befürchtete und andererseits den erheblichen Zeitaufwand einer Sanierung nicht angemessen vergütet erhielt.

6.) Qualitätssicherungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss (§ 137 Abs. 1a SGB V)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die gesetzliche Regelung, wonach dem Gemeinsamen Bundesausschuss auferlegt wird, in diesem gesellschaftlich grundlegenden Bereich Maßnahmen der Qualitätssicherung zu ergreifen. Dies entspricht im Grundgedanken dem Antrag der Patientenvertretung zur Priorisierung der Qualitätssicherung im Bereich der nosokomialen Infektionen. Die BAG SELBSTHILFE hofft jedoch, dass die bevorstehende gesetzliche Regelung nicht zu einem Stillstand oder einer Verzögerung der laufenden Verhandlungen zu diesem Thema im Gemeinsamen Bundesausschuss führen wird. Daher wären strikte Bearbeitungsfristen für die Gemeinsame Selbstverwaltung äußerst hilfreich.

7.) Verkürzung des Turnus für die Qualitätsberichte (§ 137 Abs. 3 Nr. 4)

Die BAG SELBSTHILFE ist erfreut, dass die Bundesregierung eine frühere Forderung der Patientenvertretung aufgegriffen hat, wonach Qualitätsberichte jährlich zu erfolgen haben. Nur so kann den Patientinnen und Patienten eine aktuelle und sinnvolle Entscheidung ermöglicht werden. Gerade Informationsportale für Patientinnen und Patienten wie die Weisse Liste können nur dann sinnvolle Entscheidungshilfen geben, wenn sie auf aktuellen Daten basieren. Vor dem Hintergrund eines Schutzes von MRSA ist es für chronisch kranke oder behinderte Patienten, die sich für ein Krankenhaus entscheiden, wichtig zu wissen, wie das jeweilige  Krankenhaus aktuell mit solchen Problemen umgeht.

8.) Einbeziehung des Prüfdienstes des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. (§§ 97a, 112, 114, 115 Abs. 1, 117 SGB XI)

Die BAG SELBSTHILFE begrüßt die Einbeziehung des Prüfdienstes der Privaten Krankenversicherung in die Prüfung von Einrichtungen der Pflege. Gleichzeitig muss jedoch sichergestellt werden, dass hier gleichmäßig dieselben Kriterien angewandt werden. Die BAG SELBSTHILFE sieht, dass dieses durch die Absprachen mit dem Spitzenverband Bund der Pflegeversicherung sichergestellt werden soll. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE wäre es jedoch sinnvoll, dem Prüfdienst und dem MDK vor Ort regelmäßige Fachgespräche aufzuerlegen, damit gewährleistet ist, dass die Kriterien in gleicher Weise angewandt und verstanden werden.

9.) Einrichtung einer Schiedsstelle für die Vereinbarungen über die Bewertungskriterien zur Transparenz in Pflegeeinrichtungen 
(§ 115 Abs. 1a S. 9- 13)

Die Einrichtung einer Schiedsstelle für die Vereinbarungen über die Bewertungskriterien zur Transparenz in Pflegeeinrichtungen wird ausdrücklich begrüßt. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE ist in der Vergangenheit klar zu Tage getreten, dass die entsprechenden Kriterien völlig unzureichend waren; nachdem dieses Instrument Menschen helfen soll, die oft innerhalb von Tagen eine Entscheidung über eine Pflegeheim treffen müssen, war es aus der Sicht chronisch kranker Menschen unverständlich, weswegen hier die Vereinbarungspartner nicht schnellstmöglich eine Korrektur veranlasst haben. Stattdessen scheiterte eine Einigung – trotz ausführlicher Verhandlungen - an dem Widerstand einzelner Leistungserbringer. Unter diesen Umständen scheint die Einrichtung einer Schiedsstelle für die Zukunft dringend angezeigt zu sein. Um hier die Erfahrungen von Patienten in die Arbeit dieser Schiedsstelle einbringen zu können, wird auch hier angeregt, die nach § 140 f, g SGB V maßgeblichen Organisationen an der Schiedsstelle zu beteiligen.

Berlin, 28.2.2011 
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